
Pflichtteil §§ 2311—2316

dingung abhängig sind. Der Erbe ist dem Pflichtteils
berechtigten gegenüber verpflichtet, für die Feststellung 
eines ungewissen und für die Verfolgung eines unsicheren 
Eechtes zu sorgen, soweit es einer ordnungsmäßigen Ver
waltung entspricht.

§2314
(1) Ist der Pflichtteilsberechtigte nicht Erbe, so hat ihm 

der Erbe auf Verlangen über den Bestand des Nachlasses 
Auskunft zu erteilen. Der Pflichtteilsberechtigte kann ver
langen, daß er bei der Aufnahme des ihm nach § 260 vor
zulegen den Verzeichnisses der Nachlaßgegenstände zu
gezogen und daß der Wert der Nachlaßgegenstände er
mittelt wird. Er kann auch verlangen, daß das Verzeichnis 
durch die zuständige Behörde oder durch einen Notar auf
genommen wird.

(2) Die Kosten fallen dem Nachlasse zur Last.

§ 2315
(1) Der Pfiichtteilsberechtigte hat sich auf den Pflichtteil 

anrechnen zu lassen, was ihm von dem Erblasser durch 
Rechtsgeschäft unter Lebenden mit der Bestimmung zu- 
gewendet worden ist, daß es auf den Pflichtteil angerechnet 
werden soll.

(2) Der Wert der Zuwendung wird bei der Bestimmung 
des Pflichtteils dem Nachlasse hinzugerechnet. Der Wert 
bestimmt sich nach der Zeit, zu welcher die Zuwendung er
folgt ist.

(3) Ist der Pflichtteilsberechtigte ein Abkömmling des 
Erblassers, so findet die Vorschrift des § 2051 Abs. 1 ent
sprechende Anwendung.

§ 2316
(І) Der Pflichtteil eines Abkömmlinges bestimmt sich, 

wenn mehrere Abkömmlinge vorhanden sind und unter 
ihnen im Falle der gesetzlichen Erbfolge eine Zuwendung 
des Erblassers zur Ausgleichung zu bringen sein würde, 
nach demjenigen, was auf den gesetzlichen Erbteil unter 
Berücksichtigung der Ausgleichungspfiicht bei der Teilung 
entfallen würde. Ein Abkömmling, der durch Erbverzicht
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